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18. März 2010 

Zivilgesellschaftliche Anklage 
 
 
gegen 
 
 
politisch Verantwortliche für die Finanzmarktkrise und deren Nicht-Bewältigung: 
 
 
Die rot-grüne Bundesregierung von 1998-2005, vertreten durch Gerhard Schröder, Bundeskanzler a. D. 
 
 
Die schwarz-rote Bundesregierung von 2005-2009, vertreten durch Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin, 
sowie Peer Steinbrück, Bundesminister der Finanzen a. D. 
 
 
Die schwarz-gelbe Bundesregierung seit 2009, vertreten durch Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin. 
 
 
Die Deutsche Bundesbank und die Europäische Zentralbank, vertreten durch Dr. Axel Weber, amtierender 
Präsident der Deutschen Bundesbank und Mitglied des Rats der Europäischen Zentralbank. 
 
 
Beispielhaft für die intensiven personellen Verflechtungen in der Finanzpolitik Dr. Hans Tietmeyer als 
ehemaliges Aufsichtsratsmitglied der DEPFA plc und der HRE, als ehemaliger Bundesbank-Präsident, sowie 
als amtierender Kurator der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. 
 
 
Die Deutsche Bank und den Bundesverband deutscher Banken, vertreten durch Dr. Josef Ackermann, 
Vorstandsvorsitzender der Deutsche Bank AG. 
 
 
Beleuchtet werden ferner die Rollen folgender Akteure in der Finanzmarktkrise: 
 
Die großen Ratingagenturen (Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch) 
Internationale Anwaltskanzleien (z.B. Freshfields Bruckhaus Deringer) 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
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Selbstverständnis des Tribunals  
 
Das Bankentribunal knüpft an die Tradition der großen Tribunale von Russell bis Basso an, die seit 1966 
immer wieder Menschen und Völkern eine Stimme gegen das Unrecht gaben, welches von staatlichen, 
staatsähnlichen und ökonomischen Akteuren verursacht wurde. Diese Tribunale konnten teilweise große 
Aufmerksamkeit erlangen und zu wichtigen Fragen – etwa den Kriegsverbrechen im Vietnamkrieg oder 
der Macht transnationaler Konzerne – einen Beitrag zur Veränderung des öffentlichen Diskurses leisten.  
Das Bankentribunal ist ein zivilgesellschaftliches Anklageforum. Es findet statt, da eine wirkliche 
öffentliche Auseinandersetzung über die Ursachen und Wirkungen der Finanzmarktkrise sowie über 
mögliche Alternativen bisher ausgeblieben ist. 
 
Jemand muss es tun! 
Das Tribunal muss in Aktion treten, weil Staat und Gesetzgeber über Jahre ihrer Verantwortung nicht 
nachkommen sind und auch weiterhin nicht nachkommen. Die bestehenden Gesetze sind zur 
Eindämmung der Bankenkrise und ihrer noch zu erwartenden Folgen völlig unzureichend; gleichzeitig 
fehlt der politische Wille der Regierung und der Aufsichtsbehörden, ihre Kontroll- und Regelungspflichten 
wahrzunehmen. Einige Staatsanwälte ermitteln gegen einige Banker wegen Bilanzfälschungen und Betrug; 
auch geschädigte Anleger haben die Banken wegen Falschberatung auf Schadenersatz verklagt. Aber all 
das kann nicht genügen. 
 
Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Bankenkrise sowie die von ihr verursachten Schäden für die 
Demokratie sind erheblich, teilweise unabsehbar; neue große Risiken zeichnen sich bereits ab. Angeklagt 
sind daher die Verantwortlichen in den Institutionen aus Politik und Wirtschaft, die durch ihr Tun und 
Unterlassen für die bereits erfolgten oder die noch zu erwartenden Schäden verantwortlich sind. Mit 
diesem Tribunal soll auch der Empörung derer Rechnung getragen werden, die nun für Fehler und 
Vergehen bezahlen sollen, die andere begangen haben. Das Tribunal soll zugleich ein Ort für eine 
Auseinandersetzung mit strukturellen Ursachen der Krise sein. Die Analysen konzentrieren sich auf die 
Geschehnisse in Deutschland und auf politische Entscheidungen der Bundesregierung. 
 
Die angeklagten politischen und wirtschaftlichen Akteure stehen exemplarisch für die Institutionen, die 
das Geschehen auf den Finanzmärkten zu verantworten haben, weil sie durch Deregulierung und 
Liberalisierung der Märkte eine internationale Finanzarchitektur geschaffen haben, die 
Milliardenspekulationen auf Kosten der Allgemeinheit in ihrem heutigen Ausmaß überhaupt erst 
ermöglicht hat. 
 
Alle Angeklagten können sich darauf berufen, dass sie von zahlreichen Mittätern und Mitläufern 
Zustimmung erhalten haben und einem System dienten, das immer wieder als alternativlos dargestellt 
wurde. Gerade dies aber bestreiten wir. Wir reklamieren die menschliche Freiheit und Verantwortung zur 
Gestaltung – wenn nötig auch zur systemischen Veränderung unserer Lebensumstände. 
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I. Beweisaufnahme:  
Vorbereitung der Krise und Aushöhlung der Demokratie 
 
Allgemeine Anklage 
 
Die Angeklagten haben die Krise vorbereitet durch Deregulierungen, die die Spielräume der 
Finanzmarktakteure für spekulative Geschäfte ausweiteten. Neue Finanzinstrumente wie CDO’s, oder CDS1 
sind entwickelt worden, neue Akteure wie Hedgefonds oder Zweckgesellschaften (Conduits) sind auf den 
Plan getreten, Offshore-Finanzzentren erlangten große Bedeutung und zur Renditesteigerung wurden 
„Hebel“ ganz neuer Dimensionen eingesetzt. 
Alle diese so genannten Finanzinnovationen dienten dem Zweck, eine maximale Rendite für Shareholder 
und maximale Boni und Prämien für das Management der Finanzinstitute zu generieren. Regierungen 
haben mit Steuerbegünstigungen für Unternehmen und Vermögende und mit der Herstellung eines 
rechtlichen und politischen Rahmens für die neue Finanzwelt tatkräftig Beihilfe zur Vorteilsnahme zu 
Lasten der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger geleistet. Sie halfen dabei, das Volumen der 
Finanzmärkte auf Kosten der Unternehmer und zum Schaden der volkswirtschaftlichen Entwicklung zu 
vervielfachen. Damit korrespondiert eine neoliberale Politik, die auf die Senkung von Löhnen und 
Gehältern und einen Abbau sozialer Leistungen setzt. Sie senkt die Binnennachfrage und verschärft das 
Problem einer inzwischen die gesamte Weltwirtschaft destabilisierenden Exportlastigkeit, die an anderer 
Stelle defizitäre Leistungsbilanzen verursacht. Die europäische Integration wird durch dieses politisch 
geförderte Ungleichgewicht – wie die Krise Griechenlands sehr deutlich zeigt – in Frage gestellt. 
Obendrein werden alle Kriterien der Verteilungsgerechtigkeit verletzt. Die Angeklagten retteten 
schließlich die krisenverursachenden Banken auf Staatskosten, schirmen diesen Vorgang unter strenger 
Geheimhaltung vor öffentlicher Kontrolle ab und verzichten darauf, die Rettung mit Vorgaben für eine 
künftige Krisenverhinderung zu verknüpfen. Regierung und Aufsichtsbehörden nutzten die – ohnehin 
nicht ausreichenden – Instrumente, die ihnen zur Verfügung standen, nicht aus.  
Die Banken haben mit immer gewagteren Transaktionen sich selbst und andere gefährdet und schließlich 
eine Krise losgetreten, deren Ende noch nicht absehbar ist und die jetzt schon Millionen Menschen um 
ihre Existenz gebracht hat. Mittels der Nutzung von Steueroasen und Offshorezentren, mit Hedgefonds, 
außerbilanziellen Zweckgesellschaften und besonderen „Inhouse-Hedgefonds“ wie bei Goldman Sachs und 
der Deutschen Bank sowie mit kaum noch zu durchschauenden Verbriefungs-Bündeln und 
Kreditversicherungen haben sie das Finanzsystem immer weiter an den Abgrund geführt. 
 
 
I. Die rot-grüne Koalition, vertreten durch Bundeskanzler Gerhard Schröder 
 
Der Angeklagte hat als Bundeskanzler der rot-grünen Bundesregierung von 1998 bis 2005 die Politik der 
Vorgängerregierung von CDU/CSU/FDP fortgeführt und verschärft und brach die sozial-ökologischen 
Versprechungen seiner eigenen Regierung. Dies tat er in enger Abstimmung mit der Lobby der Banken 
und Konzerne. Er trägt die wesentliche politische Verantwortung für die Vorbereitung der Finanz- und 
Wirtschaftskrise in Deutschland, die 2007 offen ausbrach und noch anhält. Nach Ende seiner Kanzlerschaft 
pflegt er die Kontakte mit der Finanzbranche weiter, er ist unter anderem Mitglied im europäischen Beirat 
der Investmentbank Rothschild. 

                                                 
1 Collateralised Debt Obligation (CDO): Oberbegriff für komplexe Finanzprodukte, die sich aus forderungsbesicherten 
Wertpapieren (z. B. verbrieften Krediten) zusammensetzen und in einzelne Tranchen mit unterschiedlichem Rating aufgeteilt 
werden. Mit Hilfe von CDOs wurden auch verbriefte Kredite aus dem sog. Subprime-Segment weltweit vermarktet. 
Credit Default Swap (CDS): Finanzprodukte, mit denen Kreditrisiken einerseits abgesichert und andererseits gehandelt werden 
können. Vertragspartei 1 zahlt an Vertragspartei 2 eine Prämie. Vertragspartei 2 verpflichtet sich damit, an Vertragspartei 1 
Ersatz zu leisten, wenn deren Kreditschuldner (im CDS-Vertrag benannt) ausfallen sollte bzw. sich das Rating dieser Kredite 
verschlechtert. 
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1. Umverteilung zugunsten großer Vermögen und Aufblähung der Finanzmärkte 
 
Mit der Fortsetzung und Beschleunigung der Politik neoliberalen Umbaus hat die rot-grüne 
Bundesregierung auf verschiedenen Ebenen die Weichen in die Krise gestellt. Durch die sogenannten 
Hartz-Gesetze I bis IV hat der Angeklagte verantwortlich daran mitgewirkt, dass arbeitsrechtlicher Schutz 
abgebaut und die Arbeitsverhältnisse dereguliert wurden. Durch den Abbau von Vollzeitarbeitsplätzen, 
einen staatlich forcierten Niedriglohnsektor und unbefristete Leiharbeit förderte die Schröder-Regierung 
die Verlagerung wachsender Anteile des Volkseinkommens auf die Kapitalbesitzer und damit eine 
anwachsende Konzentration der Geldvermögen in der Hand einer kleinen Minderheit.  
Für dieses Tribunal und die Vorwürfe gegen die Regierung Schröder ist neben der Aufblähung der 
Finanzmärkte die Verschiebung in den volkswirtschaftlichen Einkommen von Interesse, die die 
Sozialkassen in eine Notlage brachte. Die Einführung der Riester-Rente erhöhte zusätzlich Volumen und 
Krisenanfälligkeit der Finanzmärkte. 
Die Verschiebung der Einkommens- und Vermögensverteilung geschah durch die Absenkung des 
Spitzensteuersatzes für persönliche Einkommen von 52 auf 42 Prozent und des Körperschaftssteuersatzes 
für Unternehmen von 40 auf 25 Prozent. Diese Begünstigung hat der Angeklagte mit dem Versprechen 
begründet, es würden dadurch Arbeitsplätze geschaffen. Doch dieser Effekt ist, wie es absehbar war, nicht 
eingetreten. Wie schon bei früheren derartigen Steuersenkungen wurden die Vermögenden und die 
Unternehmen begünstigt und dadurch indirekt spekulative und lukrative Kapitalanlagen gefördert. 
Banken haben dafür neue Produkte geschaffen. Konzerne haben ihre Investitionen zurückgefahren und 
die zusätzliche Liquidität für Gewinnausschüttungen, Aktienrückkäufe und spekulative Anlagen genutzt. 
Durch die Steuerausfälle stieg die Staatsverschuldung zusätzlich an. 
 
 
2. Deregulierung des Finanzsektors 
 
Im Jahr 2003 unternahm die Regierung des Angeklagten auf Druck der Finanzlobby und der 
Kreditwirtschaft zwei Initiativen, deren Ziel die Förderung des deutschen Verbriefungsmarktes war. Damit 
wollte die Regierung die wesentlichen Hindernisse für die Verbriefung von Bankenkrediten und 
Kreditrisiken beseitigen. Zum einen handelte es sich dabei um den „Finanzmarktförderplan“, der 
Hedgefonds in Deutschland zuließ und unbegrenzte Leerverkäufe erlaubte, zum anderen um die von 
dreizehn in Deutschland tätigen Banken, einschließlich der KfW-Bankengruppe, ins Leben gerufene 
Lobbyorganisation „True Sale Initiative“, die sich für eine Deregulierung des Derivatemarkts einsetzte.  
Gleichzeitig wurde durch das „Kleinunternehmensförderungsgesetz“ das gewerbesteuerliche Privileg der 
Banken auf die Zweckgesellschaften ausgeweitet, was die Ansiedlung von Zweckgesellschaften in 
Deutschland ermöglichte und deren Einrichtung in Offshore-Zentren auch noch staatlich subventionierte. 
So ermöglichte der Angeklagte es den Banken, mittels Zweckgesellschaften Kredite und Kreditrisiken aus 
Finanzgeschäften zu verbriefen und aus der Bilanz der Bank auszugliedern. Diese „Conduits“ genannten 
Briefkastenfirmen waren der Finanzaufsicht entzogen. Die rot-grüne Regierung schuf damit eine Option 
für die Banken, ihre Pflicht zur Eigenkapitalunterlegung zu umgehen und das Haftungskapital, das für den 
Risikofall vorgesehen ist, zu mindern. Die Zweckgesellschaften sind ein wesentlicher Faktor in der 
Finanzkrise. 
 
 
3. Vertuschte deutsche Bankenkrise im Vorfeld der Finanzkrise 
 
Bereits im Jahr 2003 zeichneten sich gravierende Risiken für einzelne deutsche Großbanken ab, vor allem 
für die HypoVereinsbank, die Commerzbank und die Dresdner Bank. Unter Leitung des Angeklagten fand 
am 16. Februar 2003 im Wirtschaftsministerium in Berlin ein Geheimtreffen statt. 
Anwesend waren die Chefs der genannten Banken sowie der Deutschen Bank und der Allianz. Sie 
schätzten die faulen Immobilienkredite der bedrohten Banken auf etwa 100 Milliarden Euro. Die 
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Möglichkeit von Bad Banks wurde schon damals ins Spiel gebracht. Anschließend lagerten Commerzbank 
und Dresdner Bank ihre faulen Kredite in die neugegründete Eurohypo aus. Es gibt seriöse Hinweise 
darauf, dass die Hypo Real Estate zu dem Zweck gegründet wurde, problembehaftete Aktiva der 
HypoVereinsbank per Abspaltung aus selbiger aufzunehmen und damit die Bilanz der HypoVereinsbank 
zu entlasten. Der Angeklagte half somit bereits 2003 den Banken, die sich abzeichnende Krise zu 
vertuschen, und unterließ wirksame Gegenmaßnahmen. 
 
Zeuge für Punkt I: Lucas Zeise, Journalist 
 
 
 
II. Die große Koalition von 2005-2009, vertreten durch Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und ihren damaligen Finanzminister Peer Steinbrück 
 
Der Angeklagte Peer Steinbrück hat als Finanzminister in der CDU/SPD-Regierung von 2005 bis 2009 seine 
Pflichten als Dienstherr der Finanzaufsichtsbehörden nicht verantwortlich wahrgenommen. Er hat 
zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder zugelassen, dass sich die Landesbanken wie 
Privatbanken verhielten und massiv in die riskanten Geschäfte mit Verbriefungen einstiegen. Damit 
wurden die Weichen für die Krisen auch der Landesbanken gestellt – und für die sich daraus ergebenden 
immensen Finanzprobleme der Bundesländer. 
Wie der Finanzminister hat auch die Angeklagte, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, die sich anbahnende 
Finanz- und Wirtschaftskrise im Allgemeinen wie auch die Krise insbesondere der Hypo Real Estate trotz 
deutlicher Warnzeichen ignoriert und keinerlei Prävention betrieben. Sie hat im weiteren Verlauf keinen 
seriösen Versuch auf den G8-Treffen unternommen, um das globale Finanzsystem zu regulieren und so 
seine Krisenhaftigkeit zumindest einzudämmen. Sie hat in Komplizenschaft mit den Banken und ihren 
Beratern die Kosten der Rettung dem Staat und der Allgemeinheit auferlegt.  
Angela Merkel und Peer Steinbrück haben die Geheimhaltung organisiert und Abgeordnete bei der 
Aufklärung behindert. 
 
 
1. Unterwerfung unter die Interessen der Deutschen Bank 
 
Als der Sprecher der Deutschen Bank, Josef Ackermann, zu Beginn der Finanzkrise vom Staat die Rettung 
der mittelständischen Industriekreditbank (IKB) verlangte, stimmte der Angeklagte Steinbrück sofort zu. 
Er unternahm keine eigene Prüfung der Lage der IKB. Der Staat zahlte in kurzer Folge insgesamt 10 
Milliarden Euro an die IKB, deren Gläubiger unter anderem die Deutsche Bank war. Er legte auch hier der 
staatlichen Rettung die Beurteilung durch die Deutsche Bank zugrunde und ließ sich von dieser unter 
Druck setzen. Die vorherigen Warnhinweise der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ließ er 
ebenso unbeachtet wie kritisch warnende Stimmen aus Wissenschaft und Publizistik. Die IKB wurde 
schließlich für nur 137 Millionen Euro an den Investor Lone Star verkauft – insgesamt also ein 
Verlustgeschäft von rund 10 Milliarden Euro für die Steuerzahler. Die Gläubiger der IKB wurden an den 
Kosten nicht beteiligt. 
 
 

2. Organisierte Geheimhaltung 
 
Der Angeklagte Steinbrück hat die teure staatliche Rettung der IKB ohne Parlamentsbeschluss 
vorangetrieben. In Komplizenschaft mit der Deutschen Bank hat er die Offenlegung der genauen Details 
der Lage und der Rettung der IKB verhindert. Ebenso hat er die Veröffentlichung der Gläubigerliste der 
Hypo Real Estate verhindert. Er hat den Abgeordneten im Untersuchungsausschuss des Bundestages zur 
Hypo Real Estate nur unvollständige Unterlagen vorgelegt, die Einsicht in Unterlagen zum Teil erschwert, 
zum Teil auch ganz verhindert. 
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3. Entmachtung des Parlaments 
 
Die Bundesregierung betrieb zusammen mit der Bankenlobby die Entmachtung des Deutschen 
Bundestages. Beihilfe dazu leistete der vormalige Abteilungsleiter im Bundesministerium der Finanzen 
Jörg Asmussen, der neben seiner Tätigkeit im Ministerium als Lobbyist für Verbriefungsprodukte wirkte. 
Unter Peer Steinbrück, der von dieser Lobbyistentätigkeit wissen musste, wurde er zum Staatssekretär 
und zum Leiter des Lenkungsausschusses der Finanzmarktstabilisierungsanstalt befördert. Er blieb auch 
nach dem Regierungswechsel 2009 im Amt.  
Auf das Betreiben des Angeklagten wurde der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) mit einem 
Volumen von bis zu 480 Milliarden Euro geschaffen und aus dem Bundeshaushalt – und damit aus der 
Entscheidungshoheit des Bundestages – ausgegliedert. Der Fonds wird de facto überwiegend von Bankiers 
geleitet und trifft alle Entscheidungen über die Rettung einzelner Banken im Geheimen. 
Die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission werden nur bruchstückhaft informiert und 
unterliegen der strafbewehrten Geheimhaltung. Den Bericht über die Lage der Hypo Real Estate bekamen 
sie nur in geschwärzter Form. Die Abgeordneten dürfen nicht in die Bankbücher Einblick nehmen. Die 
Haushaltshoheit des Parlaments wird ausgehebelt. Den Abgeordneten und der Öffentlichkeit wird 
verheimlicht, nach welchen Kriterien der Staat das Geld für die Rettung der Banken ausgibt. 
 
 
4. Abhängigkeit von privaten Beratern 
 
Mit dem Entwurf für das Gesetz zur Einrichtung des SoFFin beauftragte der ehemalige Finanzminister die 
Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer, die zahlreiche Mandate für Banken wahrnimmt. Auch den 
Entwurf des Gesetzes zur Verstaatlichung der Hypo Real Estate vergab der Angeklagte nicht an Mitarbeiter 
seines Ministeriums, sondern erneut und ohne Ausschreibung an die Kanzlei Freshfields.  
Solches „Outsourcing“ ist kein Einzelfall. Die Nutzung fremden Sachverstands ist aber nicht hinzunehmen, 
wenn die von den Großkanzleien ausgearbeiteten Texte unhinterfragt übernommen werden, wenn also 
die verantwortliche Entscheidung nicht beim zuständigen Minister bleibt. Hinzu kam, dass die Kanzlei 
Freshfields eine Doppelrolle gespielt hat. Einerseits wirkte sie im Auftrag der Bundesregierung bei der 
Formulierung des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes mit und beriet diese bei der Einrichtung des 
Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin), andererseits hat sie zahlreiche Banken zu Rechtsfragen 
im Zusammenhang mit dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz beraten und gegenüber dem SoFFin 
begleitet. Angesichts dieses massiven Interessenkonflikts hätte der Kanzlei keine so entscheidende Rolle 
bei der Ausarbeitung des Gesetzes zugesprochen werden dürfen. 
 
 
5. Verstaatlichung ohne staatlichen Einfluss 
 
In der verstaatlichten Hypo Real Estate können alle krisenverursachenden Praktiken weitergeführt 
werden wie bisher. Die Bundesregierung hat auf verbindliche Vereinbarungen mit der Bank zu deren 
Geschäftspolitik verzichtet. Der Deutschen Bank wurde es überlassen, den Vorstand und den Aufsichtsrat 
neu zu besetzen.  
Auch bei der Commerzbank, zu deren Rettung der Staat 18 Milliarden Euro aufwendete, um 25,1 Prozent 
der Aktien zu erwerben – wobei die Bank insgesamt damals nur einen Bruchteil dieser Summe an der 
Börse wert war –, gibt es keine Hinweise darauf, dass der Staat über Verträge auf eine Änderung der 
Geschäftspraxis drängte. In beiden Banken bleiben die Tochter- und Zweckgesellschaften in Dutzenden 
von Finanzoasen unangetastet. Trotz der Auflagen im Finanzmarktstabilisierungsgesetz, die 
Vorstandsgehälter auf 500.000 Euro zu begrenzen, hat die HRE einzelne Vorstandsmitglieder mit höheren 
Auszahlungen bedacht.  
Den Angeklagten vorzuwerfen sind also auch die verpassten Gelegenheiten, die durch die faktische 
Verstaatlichung wichtiger Banken entstanden sind. Sinnvoll wäre es gewesen, die verstaatlichten Banken 
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regional- und industriepolitisch und im Interesse ökologischer Nachhaltigkeit zukunftswirksam 
einzusetzen. Noch nicht einmal die Idee ist von den Angeklagten öffentlich in Erwägung gezogen worden.  
 
 
6. Bewusste Irreführung der Öffentlichkeit 
 
Die Regierung suggerierte vor allem im Zusammenhang mit der HRE-Rettung, dass die privaten Banken an 
den Kosten beteiligt würden. Tatsächlich aber erfolgte die Zusage der Banken für Rettungskredite erst 
nach den Zusagen des Bundes. Die Banken haben also lediglich ein bestens abgesichertes Kreditgeschäft 
gemacht, das ihnen viele Millionen Gewinn beschert. 
Die Bundesregierung vertuschte außerdem systematisch, dass die unter „Rechts- und Fachaufsicht“ des 
BMF stehenden Aufsichtsbehörden trotz vollständiger Information über die Risiken der HRE komplett 
versagt haben, nicht zuletzt deshalb, weil sie personell ganz und gar unzureichend ausgestattet sind. 
 
 
Zeuge für Punkt II: Harald Schumann, Jounalist 
 
 
 
III. Hans Tietmeyer 
 
Der Angeklagte Dr. Hans Tietmeyer war bis 1989 Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, 1993 
bis 1999 Präsident der Deutschen Bundesbank, ab 2002 Aufsichtsrat bei der irischen DEPFA Bank plc. Von 
Mai bis November 2008 war Hans Tietmeyer Mitglied im Aufsichtsrat der Hypo Real Estate. Er ist Mitglied 
in den Aufsichtsräten der BDO Deutsche Warentreuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und des 
Bankhauses Hauck & Aufhäuser sowie Mitglied in den Beiräten der Ratingagenturen Fitch und Moody’s. 
Als Mitglied des Aufsichtsrates der in die Finanzoase Dublin ausgelagerten Depfa Deutschen 
Pfandbriefbank plc (Depfa) unterstützte er deren unkontrollierte, hochspekulative Finanzaktivitäten. Er 
ist mitverantwortlich für den 2007 erfolgten Verkauf der mit zweifelhaftem Geschäftsmodell agierenden 
Depfa an die Hypo Real Estate. Damit beschleunigte er deren Zusammenbruch und löste die teuerste 
staatliche Bankenrettung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland aus. Als Kurator der Initiative 
Neue Soziale Marktwirtschaft wirbt er seit Jahren für neoliberale Politik inklusive Deregulierungen und 
Sozialkürzungen. 
 
 
1. Deregulierung des Finanz- und Abbau des des Sozialsystems 
 
Der Angeklagte forcierte seit 2000 (nach seinem Ausscheiden als Chef der Deutschen Bundesbank) als 
Mitglied im Financial Stability Forum der G7-Staaten die Deregulierung des Finanzsystems in Deutschland 
und in der Europäischen Union. Er protegierte als Mitglied im Aufsichtsrat der Depfa deren Verlagerung in 
die Finanzoase Dublin. Mit seiner im Staatsdienst erworbenen Autorität verhalf er zugleich der Finanzoase 
zu Ansehen. Zahlreiche Banken und Konzerne verlagerten Tochtergesellschaften mit spekulativen 
Transaktionen ebenfalls nach Dublin. Gleichzeitig setzte sich Tietmeyer als Vorsitzender des Kuratoriums 
der „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ für die Abschaffung der „exzessiven Sozialbeiträge“, also für 
Kürzungen im Sozialetat ein. 
 
 
2. Aufwertung der Ratingagenturen 
 
Der Angeklagte ist verwickelt in die Praxis der falschen Bonitätsbewertungen von Wertpapieremittenten 
durch Ratingagenturen. Er wurde Mitglied in den Beiräten von zwei der drei weltweit wichtigsten 
Ratingagenturen, Moody's und Fitch. Sie sind mit ihren positiven Bewertungen der spekulativen 
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Finanzprodukte wie z.B. der verbrieften US-Hypothekenkredite wesentliche Mitverursacher der Finanz- 
und Wirtschaftskrise. Diese Ratings haben bis zuletzt über den wahren Zustand der HRE und der Depfa und 
ihrer Engagements hinweggetäuscht. 
 
 
3. Mitschuld für den Bankrott der Hypo Real Estate 
 
Als Aufsichtsrat der Depfa plc war der Angeklagte mitverantwortlich für das riskoreiche Geschäft der 
Fristentransformation2 mit sehr geringem Eigenkapital. Weil die Depfa 2007 auf den Bankrott zusteuerte, 
gab der Angeklagte zusammen mit den anderen Aufsichtsrats- und Vorstandsmitgliedern der US-
Investmentbank Goldman Sachs den Auftrag, einen Käufer für die Depfa zu suchen. Für die Depfa sollte 
„eine breitere Grundlage“ gefunden werden. Goldman bewertete die Depfa trotz der offensichtlichen 
Schieflage als gesunde Bank und arrangierte den Depfa-Verkauf an die Hypo Real Estate. Tietmeyer 
stimmte zu. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Depfa waren aber zu diesem Zeitpunkt bereits sehr 
groß; das Risko, dass sie ihre langfristigen Anlagen nicht mehr finanzieren konnte, war enorm. Da der 
Angeklagte diese Risiken kennen musste, sie aber verschwieg, nahm er den Schaden, der dem Käufer und 
später der Allgemeinheit daraus entstehen würde, billgend in Kauf und beschleunigte damit auch den 
späteren Bankrott der bereits angeschlagenen Hypo Real Estate. 
 
 
4. Vorschub für die Selbstbereicherung des Depfa-Chefs 
 
Der Angeklagte hat seine Aufsichtspflicht auch in weiterer Hinsicht verletzt. Zusammen mit den 
anderen Verantwortlichen erlaubte er, dass der Vorstandsvorsitzende der Depfa, Gerhard 
Bruckermann, nach dem Verkauf an die Hypo Real Estate die HRE-Aktien, die er im Tausch für seine Depfa-
Aktien im Wert von 100 Millionen Euro erhielt, sofort weiterverkaufen konnte. Die in solchen Situationen 
üblichen Haltefristen wurden hier nicht vereinbart. Der Angeklagte Tietmeyer förderte somit die 
Selbstbereicherung von Bruckermann. Dem Angeklagten muss klar gewesen sein, dass der Bankrott von 
Depfa und Hypo Real Estate und der Absturz der Aktien innerhalb kurzer Zeit bevorstanden. 
 
 
 
IV. Die Deutsche Bank, vertreten durch Josef Ackermann 
 
Der Angeklagte ist Vorstandsvorsitzender der Deutsche Bank AG, Vorstandsmitglied des Bundesverbands 
deutscher Banken, Präsident des Institute of International Finance, Mitglied in Aufsichtsräten u. a. von 
VW, Royal Dutch Shell und Siemens. Dr. Josef Ackermann hat als als Sprecher der deutschen und 
internationalen Finanzlobby die von der Regierung Schröder vollzogenen Maßnahmen wesentlich 
beeinflusst. Zur Rettung der vor dem Bankrott stehenden Banken hat er dann in gleicher Funktion die 
Nachfolgeregierung der Großen Koalition von Bundeskanzlerin Angela Merkel unter Druck gesetzt. Dabei 
wurden die Verursacher der Krise, allen voran die Deutsche Bank selbst, aus der Verantwortung 
genommen; die Kosten der Bankenrettung wurden auf den Staat, also die Steuern zahlenden Bürger und 
wegen der negativen Arbeitsplatzwirkungen auf die Beschäftigten abgewälzt. 
 
 
 

                                                 
2 Fristentransformation: Methode von Kreditinstituten, kurzfristig aufgenommene Mittel in langfristigen Krediten auszugeben. So 
lange die Zinsen für die kurzfristig aufgenommenen Mittel niedriger sind, als die mit den ausgegebenen langfristigen Krediten 
erzielten, ergibt sich ein Gewinn für das Institut. Kehrt sich dieses Verhältnis um oder kann die Bank auf Grund externer 
Ereignisse keine kurzfristigen Mittel mehr akquirieren, ergibt sich eine Verschärfung der Risikosituation. 
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